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Bekanntmachung der Stadt Ludwigsfelde 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und  

die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag und zum 5. Landtag Brandenburg 
am  27. September 2009 

 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestags- und Landtagswahl für die Stadt Ludwigsfelde wird in 
der Zeit vom 

 
07. September bis 11. September 2009 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Ludwigsfelde, Bürgerservice, 
Zimmer 0.02, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 32b Absatz 1 des Brandenburgischen Meldegesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 

07. September bis 11. September 2009, spätestens am 11. September 2009 bis 12.00 Uhr bei 
der Stadtverwaltung Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Hiervon 
abweichend sind Einsprüche, die die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Eintragungen für 
die Landtagswahl bemängeln, bis zum 12. September 2009 möglich. 

 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten für die Bundestags- 

und Landtagswahl bis spätestens zum 30. August 2009 eine Wahlbenachrichtigung zugestellt. 
 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-

spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
 
4. Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl hat, kann an dieser Wahl 
 

 im Wahlkreis 62     Potsdam – Potsdam Mittelmark II – Teltow II, 
 

  wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an dieser Wahl 
 
 im Wahlkreis 23    Teltow – Fläming I 
 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahllokal (Wahlbezirk) des jeweiligen Wahlkreises 

oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Erteilung von Wahlscheinen 
 
5.1 Einen Wahlschein für die Bundestagswahl erhält auf Antrag  
 

5.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter  

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
06. September 2009) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 11. September 2009) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde ge-
langt ist. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein für die Bundes-
tagswahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 26. September 2009, 12 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
5.2 Einen Wahlschein für die Landtagswahl erhält auf Antrag  
 

5.2.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.2.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter  

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach § 14 Abs. 1 Satz 1 der Brandenburgischen Landeswahl-
verordnung (bis zum 12. September 2009) oder die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 18 Satz 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (bis 
zum 12. September 2009) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 der Brandenburgischen Landeswahlverordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 18 Satz 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes entstan-
den ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde ge-
langt ist. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein für die Land-
tagswahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis 15 Uhr am Wahltag (27. September 2009) ein neu-
er Wahlschein erteilt werden. 

 
5.3 Wahlscheine für die Bundestags- und Landtagswahl können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum 25. September 2009, 18 Uhr, bei der Wahlbehörde 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahllokales nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 15 Uhr am 
Wahltag (27. September 2009) gestellt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.1.2 
Buchstabe a bis c oder 5.2.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen einen Antrag auf Ertei-
lung von Wahlscheinen für die Bundestags- und Landtagswahl noch bis 15 Uhr am Wahltag (27. 
September 2009) stellen. 
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
 
 

6. Mit dem Wahlschein für die Bundestagswahl erhält der Wahlberechtigte für diese Wahl 
• einen amtlichen Stimmzettel des Bundestagswahlkreises, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Mit dem Wahlschein für die Landtagswahl erhält der Wahlberechtigte für diese Wahl 
• einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel des Landtagswahlkreises,  
• einen amtlichen hellgrünen Wahlumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gel-

ben Wahlbriefumschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur mög-

lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird. Außerdem darf die bevollmächtigte Person bei der Bundes-
tagswahl nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten. Sie hat deshalb der Wahlbehörde vor 
der Empfangnahme der Unterlagen für die Bundestagswahl zu versichern, dass sie nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlagen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  
 
Wer bei der Bundestagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde ei-
nen amtlichen Stimmzettel für die Bundestagswahl, einen blauen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen roten amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein für die Bundestagswahl so rechtzeitig der auf dem roten Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der 
rote Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde einen 
amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Landtagswahl, einen hellgrünen amtlichen Wahlum-
schlag sowie einen gelben amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen gelben Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen hellgrünen Wahlumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein für die Landtagswahl so rechtzeitig der auf dem gelben Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr ein-
geht. Der gelbe Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl sind also jeweils gesonderte Wahlbriefe ab-
zusenden oder bei der jeweils angegebenen Stelle abzugeben!  
 
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Sie können auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
Ludwigsfelde, 24.08.2009 
 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
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Gemeinsame 

Wahlbekanntmachung 
 
 

1. Am 27. September 2009 finden gleichzeitig die Wahlen zum  
 

17. Deutschen Bundestag 
sowie 

5. Landtag Brandenburg 
  
 statt. 
 

Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr. 
 
 
2. Die Gemeinde ist für beide Wahlen in 30 Wahlbezirke eingeteilt. Als barrierefreies Wahllokal 

(Wahlraum) werden das Ludwigsfelder Museum, Am Bahnhof, und die Ludwigsfelder Senioren-
wohnanlage ASB, Robert-Koch-Straße 2, eingerichtet.  

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten Personen in der Zeit vom 24.08.2009 
bis 30.08.2009 übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, Wahlbezirk und das Wahllokal an-
gegeben, in dem die wahlberechtigten Personen zu wählen haben. 

 
 In dem Wahlbezirk 30 wird gemäß des Wahlstatistikgesetzes eine repräsentative Wahlstatistik 

durchgeführt. Für die wahlstatistische Auszählung werden Stimmzettel verwendet, aus denen 
Geschlecht und Geburtsjahresgruppe der Wählerinnen und Wähler zu entnehmen sind Dabei 
ist jede Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. Eine Veröffentlichung der Auswer-
tung erfolgt nicht. 

 
 
3. Die Briefwahlvorstände für beide Wahlen treten am Wahltage zur Ermittlung des Briefwahler-

gebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, zusammen. 
 
 
4. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahllokal des 

Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass oder 
ein sonstiges gültiges Personaldokument mit Lichtbild mitzubringen. Sie haben sich auf Verlan-
gen des Wahlvorstandes auszuweisen. 

 
Die Wahlbenachrichtigungen sollen bei der Wahl abgegeben werden. 

 
 

5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält am Wahltag im 
betreffenden Wahllokal für jede Wahl, für die sie oder er wahlberechtigt ist, einen amtlichen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat für jede Wahl, für die sie oder er wahlberechtigt ist, eine 
Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Stimmzettel für die Bundestagswahl enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
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a) für die Wahl im Bundestagswahlkreis (Erststimme) in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der in diesem Wahlkreis zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahl-
vorschlägen außerdem des Kennwortes und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 
 b)  für die Wahl nach Landeslisten (Zweitstimme) in blauem Druck die Bezeichnung der Par-

teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Stimmzettel für die Landtagswahl enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahlvorschlags-
nummern 

 
a) für die Wahl im Landtagswahlkreis (Erststimme) die für diesen Wahlkreis zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe des Familiennamens, des Vornamens, des Berufes oder 
der Tätigkeit und der Anschrift der Bewerberin oder des Bewerbers sowie des Namens der 
Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, oder der Bezeichnung "Einzelbewerberin" oder "Einzelbewerber" 
für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische Vereinigung oder Listenvereinigung auftre-
ten, und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung. Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigungen enthält der Stimmzettel 
ferner die Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien oder politischen Vereinigungen, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten (Zweitstimme) die zugelassenen Landeslisten unter Angabe 

des Namens der Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, sowie die Vor- und Familiennamen der ersten 
fünf Bewerber und links von dem Namen der Partei, politischen Vereinigung oder Listenver-
einigung einen Kreis für die Kennzeichnung. Bei Landeslisten von Listenvereinigungen ent-
hält der Stimmzettel ferner die Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen. 

 
 Die Wählerin oder der Wähler gibt  

 
bei der Bundestagswahl die Erststimme in der Weise ab,  
 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerbe-
rin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 
 

und 
 
die Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll; 

 
sowie 
 
bei der Landtagswahl die Erststimme in der Weise ab,  

 
dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem 
Bewerber sie gelten soll, 
 

und 
 
die Zweitstimme in der Weise ab, 
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dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Jeder Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlloka-
les oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zu-
stand so in die für die jeweilige Wahl vorgesehene Wahlurne gelegt werden, dass die Kenn-
zeichnung von umstehenden Personen nicht erkannt werden kann. 
 
Blinde und sehbehinderte Wähler haben die Möglichkeit, mit Hilfe einer Stimmzettelschablone 
zu wählen. Die Schablone kann beim Blinden-und-Sehbehinderten-Verband Brandenburg e.V., 
Heinrich-Zille-Straße 1-6, Haus 9, 03042 Cottbus, Telefon 035522549, Fax: 03557293974, E-
Mail: bsvb@bsvb.de, kostenlos angefordert werden. 

 
 
6. Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlungen erfolgende Ermittlung und 

Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.  
 
 

7. Wähler, die einen Wahlschein für die Bundestagswahl haben, können an dieser Wahl in dem 
Bundestagswahlkreis, in dem der jeweilige Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Bundestagswahlkreises oder  
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
 Wähler, die einen Wahlschein für die Landtagswahl haben, können an dieser Wahl in dem 

Landtagswahlkreis, in dem der jeweilige Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Landtagswahlkreises oder  
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer bei der Bundestagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde ei-
nen amtlichen Stimmzettel für die Bundestagswahl, einen blauen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen roten amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein für die Bundestagswahl so rechtzeitig der auf dem roten Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der 
rote Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde einen 
amtlichen Stimmzettel für die Landtagswahl, einen hellgrünen amtlichen Wahlumschlag sowie 
einen gelben amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen gelben Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen hellgrünen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein für die Landtagswahl so rechtzeitig der auf dem gelben Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der gelbe 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
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Für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl sind also jeweils gesonderte Wahlbriefe ab-
zusenden oder bei der jeweils angegebenen Stelle abzugeben! 

 
 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht bei jeder Wahl nur einmal und nur persönlich aus-
üben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Ludwigsfelde, 24.08.2009 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde  
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung  
 
 
Am 31.08.2009 findet um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Löwenbruch, Alt-Löwenbruch 44, die Sitzung 
des Ortsbeirates Löwenbruch statt. 
 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung zum Verkehrskonzept der Stadt Ludwigsfelde 
 
3.0. Informationen des Ortsvorstehers 

 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 

Bekanntmachung  
 
 
Am 31.08.2009 findet um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Siethen, Trebbiner Chaussee 5, die Sitzung 
des Ortsbeirates Siethen statt.  
 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Vorschläge, Ergänzungen oder Änderung zum Verkehrskonzept der Stadt Ludwigsfelde 
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3.0. Verfahrensweise bei Vandalismus im Ortsteil/mögliche Zusammenarbeit mit der Polizei Lud-
wigsfelde 

 
4.0. Informationen des Ortsvorstehers 
 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde 
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